
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Firmenwagen: Veräußerungserlös trotz 
Privatnutzung voll steuerpflichtig

Wer als Unternehmer ein Kfz verkauft, das 
zu seinem steuerlichen Betriebsvermögen 
gehört, muss den Veräußerungsgewinn voll 
versteuern. Dabei ist es ohne Belang, wenn 
der Firmenwagen umfassend privat genutzt 
worden ist und sich die AfA für das Fahrzeug 
daher nur zum Teil steuerlich ausgewirkt 
hat. Der Umstand, dass die tatsächlich für 
das Fahrzeug in Anspruch genommene AfA 
infolge der Besteuerung der Privatnutzung 
teilweise neutralisiert wird, rechtfertige 
keine Gewinnkorrektur. Dies hatte der Bun-
desfinanzhof zwar bereits mit Urteil vom 
16.6.2020 (VIII R 9/18) entschieden, aller-
dings hatte der unterlegene Kläger Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt. Doch wie jetzt 
bekannt geworden ist, wurde die Beschwer-
de vom Bundesverfassungsgericht nicht 
zur Entscheidung angenommen (BVerfG- 
Beschluss vom 17.8.2023, 2 BvR 2161/20).

Es ging in dem Verfahren um folgenden 
Sachverhalt: Der Kläger nutzte einen Pkw, 
den er im Jahr 2008 angeschafft und sei-
nem Betriebsvermögen zugeordnet hatte, 
zu 25 Prozent für seine freiberufliche Tä-
tigkeit und zu 75 Prozent für private Zwe-
cke. Ab dem Jahr 2008 berücksichtigte das 
Finanzamt einerseits AfA für den Pkw. An-
dererseits erfasste es wegen der privaten 
Nutzung des betrieblichen Pkw auch Be-
triebseinnahmen in Höhe von 75 Prozent 
der für das Fahrzeug entstandenen Aufwen-
dungen einschließlich der AfA. Dies führte 
dazu, dass der steuermindernde Effekt der 
AfA infolge der Besteuerung der Privatnut-
zung teilweise „neutralisiert“ wurde. We-
gen dieses Effektes setzte der Kläger, als er 
das Fahrzeug 2013 nach vollständiger Ab-
schreibung verkaufte, lediglich ein Viertel 
des Verkaufserlöses als Betriebseinnah-
me an. Das Finanzamt war demgegenüber 
der Meinung, der Kläger müsse den vollen 
Verkaufserlös versteuern. Dies hat der BFH 
als zutreffend bestätigt. Der Veräußerungs-
erlös sei - trotz vorangegangener Besteu-
erung der Privatnutzung - in voller Höhe 
als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. 

Er sei weder anteilig zu kürzen, noch finde 
eine gewinnmindernde Korrektur in Höhe 
der auf die private Nutzung entfallenden 
AfA statt. Aus dem Gesetz lasse sich kein 
anderes Ergebnis herleiten. 

Corona-Wirtschaftshilfen: Letztmalige 
Fristverlängerung für Schlussabrech-
nung

Mit den Corona-Wirtschaftshilfen, unter 
anderem Überbrückungs-, November- 
und Dezemberhilfen, wurden im Zeitraum 
Juni 2020 bis Juni 2022 Unternehmen und 
Selbstständige mit erheblichen coronabe-
dingten Umsatzrückgängen unterstützt. 
Damit die Auszahlung der Mittel an die 
Antragstellenden zügig erfolgen konnte, 
wurden die Gelder zumeist auf Prognose-
basis vorläufig bewilligt. Es war aber klar, 
dass die Prognosezahlen mit der tatsäch-
lichen Umsatzentwicklung und den an-
gefallenen Fixkosten später abgeglichen 
werden mussten. Bund und Länder haben 
sich nun im Einklang mit den Berufsorga-
nisationen der so genannten prüfenden 
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Dritten auf eine letztmalige Fristverlänge-
rung zur Einreichung der Schlussabrech-
nung verständigt. Die Schlussabrech-
nungen der Corona-Wirtschaftshilfen 
(Überbrückungs-, November- und Dezem-
berhilfen) können demnach noch bis zum 
30. September 2024 eingereicht werden 
(Quelle: Bundessteuerberaterkammer, 
Mitteilung vom 14.3.2024). Weitere Infor-
mationen zu dem Thema finden Sie unter:  
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.
de.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Mitarbeiterbeteiligung: Gewinn aus 
marktüblicher Veräußerung kein  
Arbeitslohn

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 
14.12.2023 (VI R 1/21) entschieden, dass 
der Gewinn aus der marktüblichen Veräu-
ßerung einer Mitarbeiterbeteiligung kein 
lohnsteuerbarer Vorteil ist, auch wenn der 
Arbeitnehmer die Beteiligung an seinem 
Arbeitgeber zuvor verbilligt erworben hat.

Der vereinfacht dargestellte Sachverhalt: 
Der Kläger war in leitender Position bei 
einer GmbH beschäftigt. Die Anteile an 
der GmbH wurden von einer Aktiengesell-
schaft gehalten. Die AG wurde von einer 
Investorengruppe mit dem Ziel erworben, 
diese nach einer Umstrukturierung an die 
Börse zu bringen. Um dieses Ziel best-
möglich zu erreichen, wurde ausgesuchten 
Managern der GmbH, darunter auch dem 
Kläger, die Möglichkeit eingeräumt, sich 
an dem Investment zu beteiligen. Dazu 
wurde den Managern im September 2006 
unter anderem die Beteiligung an einer 
so genannten Manager-KG ermöglicht, die 
ihrerseits Anteile an der AG erwarb. Der 
Kläger beteiligte sich mit einer Einlage von  
25.000 Euro an der KG und war über die-
se mit ca. 0,15 Prozent an der AG beteiligt. 
Tatsächlich konnte die AG nach einem Jahr 
erfolgreich an der Börse platziert werden. 
Wie zuvor vertraglich vereinbart schied die 
Manager-KG nach dem Börsengang wieder 
aus der AG aus und erhielt dafür die ihrem 
Anteil entsprechenden Aktien an der AG. 
Entsprechend seiner Kommanditbeteili-
gung wurden sodann dem Kläger Aktien 
der AG im Wert von über 3 Mio. Euro in 
sein Depot übertragen. Das Finanzamt be-
handelte die Differenz aus Aktienwert und 
Kommanditeinlage als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. Dem trat der BFH entgegen. 

Durch Dritte gewährte Vorteile, soweit die-
se durch das Arbeitsverhältnis veranlasst 
sind, können zwar zu Arbeitslohn führen. 
Beruhe der zugewendete Vorteil aber auf 
anderen (Sonder-)Rechtsbeziehungen, 
scheide die Annahme von Arbeitslohn aus. 

Vorliegend sei zwar nicht streitig, dass dem 
Kläger die Beteiligung nur aufgrund seines 
Arbeitsverhältnisses angeboten worden 
sei. Ein Vorteil, der zu steuerbarem Ar-
beitslohn führe, sei aber nur insoweit zu 
bejahen, wie die Beteiligung verbilligt ein-
geräumt worden sei (Differenz des tatsäch-
lichen Werts der KG-Beteiligung zu den An-
schaffungskosten der Beteiligung). Ob der 
Kläger die Beteiligung an der Manager-KG 
verbilligt erlangt habe, könne dahinste-
hen, da ein dadurch bedingter Lohnzufluss 
im Steuerbescheid für das Vorjahr zu er-
fassen gewesen wäre. Dieser Bescheid sei 
aber nicht Gegenstand des Rechtsstreits. 
Die Beteiligung an der Manager-KG und die 
dadurch vermittelte (mittelbare) Beteili-
gung am Arbeitgeber seien zivilrechtlich 
wirksam begründet worden. Daher liege 
eine vom Arbeitsverhältnis unabhängige 
Einkunftsquelle vor. Die daraus fließen-
den Einnahmen - hier der marktübliche  
Veräußerungserlös durch den Tausch der 
zunächst mittelbar gehaltenen Anteile 
an der Kapitalgesellschaft gegen die Ak-
tien - seien daher nur nach den dafür 
einschlägigen Tatbeständen des Einkom-
mensteuergesetzes steuerbar. Nur wenn 
den Managern im Verhältnis zu den Drit-
tinvestoren ein marktunüblicher Überpreis 
- hier ein gemessen an ihrer Beteiligung 
überhöhtes Aktienpaket - gewährt worden 
wäre, hätte in Höhe des Überpreises steu-
erbarer Arbeitslohn vorgelegen. Davon sei 
im Fall des Klägers jedoch nicht auszuge-
hen gewesen. Der BFH führte weiter aus, 
dass der Veräußerungsgewinn im Jahr 2007 
auch nach Auffassung des Finanzamts von 
keinem anderen Steuertatbestand erfasst 
wurde, der Gewinn im Ergebnis also steu-
erfrei war. 

Praxistipp:
Seit 2009 werden entsprechende 
Veräußerungserlöse als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen besteuert; allerdings 
nur mit dem gesonderten Steuertarif 
von 25 Prozent. Die Attraktivität derar-
tiger Beteiligungsmodelle wird damit 
eingeschränkt, verliert aber angesichts 
des regelmäßig höheren individuellen 
Steuersatzes der an solchen Gestal-
tungen beteiligten Arbeitnehmern aus 
der Führungsebene nicht an Attrakti-
vität (Quelle: Mitteilung des BFH vom 
27.2.2024).

Energiepreispauschale: Wenn der Arbeit-
geber die Auszahlung verweigert hat

Die Energiepreispauschale für Arbeitneh-
mer aus September 2022 war grundsätzlich 
über den jeweiligen Arbeitgeber auszu-
zahlen. Nur in bestimmten Fällen musste 
keine Auszahlung über den Arbeitgeber 

erfolgen, insbesondere wenn dieser keine 
Lohnsteuer-Anmeldungen abgeben muss-
te, weil er lediglich Minijobber beschäftigt 
hat. Offenbar haben einige Arbeitgeber die 
Energiepreispauschale aber - aus welchen 
Gründen auch immer - trotz Verpflichtung 
nicht an ihre Arbeitnehmer ausgezahlt. Die 
Frage ist dann, ob betroffene Arbeitnehmer 
ihren Anspruch gegen den Arbeitgeber vor 
dem Arbeitsgericht einklagen können oder 
ob der Weg über das Finanzamt und im An-
schluss gegebenenfalls über das Finanzge-
richt zu wählen ist. Diesbezüglich hat der 
Bundesfinanzhof entschieden: Eine vom 
Arbeitgeber nicht ausgezahlte Energie- 
preispauschale ist vom Arbeitnehmer nicht 
gegenüber dem Arbeitgeber, sondern im 
Rahmen des Veranlagungsverfahrens für 
2022 durch Abgabe einer Einkommensteu-
ererklärung geltend zu machen. Kommt 
das Finanzamt der Festsetzung der Ener-
giepreispauschale nicht nach, kann diese 
nach Durchführung eines Vorverfahrens 
vor dem Finanzgericht erstritten werden 
(BFH-Beschluss vom 29.2.2024, VI S 24/23). 

Praxistipp:
Die Energiepreispauschale ist 
grundsätzlich zu versteuern. Für die 
Energiepreispauschale, die nicht durch 
den Arbeitgeber, sondern durch das 
Finanzamt ausgezahlt wird, kommt 
aber gegebenenfalls der so genannte 
Härteausgleich in Betracht. So bleibt 
die Energiepreispauschale in bestimm-
ten Fällen unbesteuert. Unabhängig 
davon ist ohnehin fraglich, ob eine 
Versteuerung der Energiepreispau-
schale überhaupt erfolgen darf. Es ist 
bereits ein entsprechendes Verfahren 
beim Finanzgericht Münster unter dem 
Az. 14 K 1425/23 E anhängig.

Immobilienbesitzer

Umsatzsteuer: Kein Vorsteuerabzug für 
neue Heizung bei Wohnraumvermietung

Wenn ein Vermieter eine Heizungsanlage 
erneuern lässt, ist dies mit hohen Auf-
wendungen verbunden. Nach einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs und einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Münster 
bestand eine gewisse Hoffnung, dass auch 
Vermieter von Wohnraum gegebenenfalls 
den Vorsteuerabzug aus den anfallenden 
Kosten erreichen könnten (EuGH-Urteil 
vom 16.4.2015, C-42/14; FG Münster, Urteil 
vom 6.4.2021, 5 K 3866/18 U). Der Bundesfi-
nanzhof hat diese Hoffnung aber zunichte 
gemacht. Der Einbau oder die Erneuerung 
einer Heizungsanlage stehe ausschließ-
lich im Zusammenhang mit der umsatz-
steuerfreien Vermietung; diese schließe 
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einen Vorsteuerabzug aus (BFH-Urteil vom 
7.12.2023, V R 15/21). 

Die Klägerin vermietete ein Haus mit zwei 
Wohnungen zu Wohnzwecken. In 2016 ließ 
sie die Heizungsanlage erneuern. Im An-
schluss verzichtete die Klägerin auf die so 
genannte Kleinunternehmerregelung und 
gab eine Umsatzsteuer-Voranmeldung ab. 
Darin erklärte sie Umsätze zu 19 Prozent 
aus den Wärme- und Warmwasserlieferun-
gen an die Mieter und machte Vorsteuer-
beträge geltend, die auf den Erwerb und 
die Installation der Heizungsanlage ent-
fielen. Das Finanzamt war der Auffassung, 
die Wärme- und Warmwasserlieferungen 
an die Mieter seien typische Nebenleistun-
gen zur steuerfreien Wohnungsvermietung. 
Ein Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen 
für die neue Heizung scheide aus, weil die 
Klägerin ausschließlich steuerfreie Vermie-
tungsumsätze getätigt habe. Die hiergegen 
gerichtete Klage hatte Erfolg, doch der BFH 
hat das Urteil des Vorinstanz aufgehoben 
und den Vorsteuerabzug versagt. 

Begründung: Zwar könne der Vermieter 
mit einem Mieter vereinbaren, dass Letz-
terer die Betriebskosten gesondert ne-
ben der Miete trägt. Doch Betriebskosten 
könnten nur die Kosten sein, die laufend 
entstehen. Instandhaltungs- und Instand-
setzungskosten seien vom Betriebskos-
tenbegriff ausgeschlossen, so dass diese 
nicht auf einen Mieter umgelegt werden 
können. Der Einbau einer wesentlich ver-
besserten Heizungsanlage könne unter 
den Voraussetzungen einer energetischen 
Modernisierung gegebenenfalls zu einer 
Mieterhöhung führen, doch dann erhöhe 
sich nur das steuerfreie Entgelt, also die 
Miete, nicht aber die Betriebskosten. Fazit: 
Der Zusammenhang zur steuerfreien Ver-
mietung kann nicht gelöst werden und ein 
Vorsteuerabzug scheidet aus. 

Praxistipp:
Die Vorinstanz hatte den Vorsteuer-
abzug zugelassen, weil sie getrennte 
Leistungen sah, nämlich einerseits 
steuerfreie Vermietungsleistungen 
und andererseits steuerpflichtige 
Energielieferungen der Vermieterin. 
Dabei stützte sie sich auf das erwähnte 
EuGH-Urteil, wonach eine Aufteilung 
der entsprechenden Leistungen 
durchaus in Betracht komme. Der BFH 
stellt indes die deutsche Betriebskos-
tenverordnung in den Vordergrund, die 
eine „Umlage“ der Aufwendungen für 
eine neue Heizungsanlage über die 
Betriebskosten auf die Mieter nicht 
erlaube. Allerdings lässt der BFH  
offen, wie er im Fall des so genannten 
Wärme-Contractings entschieden hatte. 

Dabei werden die Investitionen für die 
erstmalige Errichtung oder die Moder-
nisierung von zentralen Heizanlagen 
vom Gebäudeeigentümer an einen 
fremden Unternehmer ausgelagert. Die 
Wärmelieferung und eventuell der Be-
trieb der Anlage werden anschließend 
vom Contractor übernommen und die 
Kosten werden direkt mit den Mietern 
abgerechnet.

Alle Steuerzahler

Wachstumschancengesetz: Weitere 
wichtige Änderungen

Das Wachstumschancengesetz bringt zahl-
reiche weitere wichtige Änderungen mit 
sich. Von Bedeutung sind unter anderem 
noch folgende Punkte:

Verlustvortrag: Können negative Einkünfte 
weder im laufenden Jahr noch im Wege des 
Verlustrücktrags im Vorjahr bzw. Vor-Vor-
jahr vollständig verrechnet werden, wird 
der verbleibende Verlust ins Folgejahr vor-
getragen. Der Verlustvortrag wird nach der-
zeitiger Rechtslage wie folgt verrechnet: 
Der Verlustbetrag wird bis zu 1 Mio. Euro 
bzw. bei zusammenveranlagten Eheleuten 
von 2 Mio. Euro vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abgezogen. Sollte der Verlustbetrag 
höher sein, wird der übersteigende Betrag 
nur bis zu 60 Prozent des verbleibenden 
Gesamtbetrags der Einkünfte abgezogen 
(§ 10d EStG). Die Grenze für diesen über-
steigenden Verlustvortrag wird für die Jah-
re 2024 bis 2027 auf 70 Prozent erhöht. Ab 
2028 soll wieder die bisherige Systematik 
für die „Mindestgewinnbesteuerung“ gel-
ten.

Private Veräußerungsgeschäfte: Gewinne 
aus privaten Veräußerungsgeschäften blei-
ben steuerfrei, wenn der im Kalenderjahr 
erzielte Gesamtgewinn weniger als 600 
Euro beträgt (Freigrenze). Werden Ehe-
gatten zusammen zur Einkommensteuer 
veranlagt und hat jeder von ihnen Veräu-
ßerungsgewinne erzielt, steht jedem Ehe-
gatten die Freigrenze einzeln zu (§ 23 EStG). 
Ab dem 1.1.2024 wird die Freigrenze für pri-
vate Veräußerungsgeschäfte von 600 Euro 
auf 1.000 Euro erhöht.

Realsplitting: Kein Werbungskostenab-
zug für Prozesskosten

Prozesskosten zur Erlangung eines (hö-
heren) nachehelichen Unterhalts sind bei 
der Einkommensbesteuerung nicht als 
Werbungskosten abziehbar, auch wenn der 
Unterhaltsempfänger die Unterhaltszah-

lungen im Rahmen des so genannten Re-
alsplittings versteuern muss. Das hat der 
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 18.10.2023 
(X R 7/20) entschieden. 

Die Ehe der Klägerin wurde im Jahr 2014 
geschieden und ihr früherer Ehemann 
verpflichtet, ab Rechtskraft der Scheidung 
nachehelichen Unterhalt in Höhe von 
582,50 Euro monatlich zu zahlen. Das von 
der Klägerin angestrengte Gerichtsverfah-
ren endete vor dem Oberlandesgericht mit 
einem Vergleich, in welchem sich der Ex-
Mann zur Zahlung eines höheren nachehe-
lichen Unterhalts von monatlich 900 Euro 
bereit erklärte. Die Verfahrenskosten wur-
den gegeneinander aufgehoben. Die Kläge-
rin entrichtete Gerichts- und Anwaltskos-
ten im Jahre 2015. Das Finanzamt erfasste 
bei der Klägerin die erhaltenen Unterhalts-
leistungen als steuerpflichtige sonstige 
Einkünfte, da sie dem Realsplittung zuge-
stimmt hatte. Die von ihr getragenen An-
walts- und Gerichtskosten ließ das Finanz-
amt nicht zum Abzug zu. Das Finanzgericht 
gab der dagegen gerichteten Klage mit der 
Begründung statt, dass die Klägerin ohne 
diese Aufwendungen später keine Unter-
haltseinkünfte hätte erzielen können. Da-
her stellten sie einkommensteuerrechtlich 
vorweggenommene Werbungskosten dar. 
Dem ist der BFH jedoch entgegengetreten. 

Unterhaltszahlungen seien dem Privatbe-
reich zuzuordnen, entsprechend auch die 
zu ihrer Erlangung aufgewendeten Pro-
zesskosten. Steuerrechtlich würden die 
Unterhaltszahlungen nur und erst dann 
relevant, wenn der Geber mit Zustimmung 
des Empfängers einen Antrag auf Sonder-
ausgabenabzug stelle (Realsplitting). Der 
Antrag überführe die privaten Unterhalts-
zahlungen rechtsgestaltend in den steuer-
lich relevanten Bereich. Die Umqualifizie-
rung zu Sonderausgaben beim Geber und 
- korrespondierend - steuerbaren Einkünf-
ten beim Empfänger markiere die zeitliche 
Grenze für das Vorliegen abzugsfähiger 
Erwerbsaufwendungen. Zuvor verursachte 
Aufwendungen des Unterhaltsempfängers 
- im Streitfall in Form von Prozesskosten 
zur Erlangung von Unterhalt - könnten kei-
ne Werbungskosten darstellen.

Praxistipp:
Der BFH hat dennoch über die Klage 
nicht abschließend entschieden, 
sondern die Sache an die Vorinstanz 
zur erneuten Entscheidung zurückver-
wiesen. Denn das Finanzgericht habe 
keine ausreichenden Feststellungen 
dazu getroffen, ob die streitbetrof-
fenen Prozesskosten gegebenenfalls 
als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden könnten (Quelle: 
Pressemitteilung des BFH vom
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29.2.2024). Allerdings sind Kosten eines 
Rechtsstreits nur dann als außerge-
wöhnliche Belastungen abziehbar, 
wenn der Steuerpflichtige ohne die 
Aufwendungen Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und 
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 
in dem üblichen Rahmen nicht mehr 
befriedigen zu können (§ 33 Abs. 2 Satz 
4 EStG). Das ist nur sehr selten der Fall.

Rentner und Pensionäre

Wachstumschancengesetz: Änderungen 
für Rentner und Pensionäre

Rentner und Pensionäre sind im besonde-
ren Maße von dem so genannten Wachs-
tumschancengesetz betroffen. Mehrere 
Änderungen zielen darauf ab, eine Doppel- 
bzw. Übermaßbesteuerung von Renten und 
Pensionen zu vermeiden.

Rentenbesteuerung: Renten aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung werden 
seit 2005 nicht mehr mit dem Ertragsanteil 
versteuert, sondern mit dem so genannten 
Besteuerungsanteil. Dies ist ein bestimm-
ter Prozentsatz, der für das Jahr des Ren-

tenbeginns gesetzlich festgelegt ist. Begin-
nend mit 50 Prozent im Jahre 2005 erhöhte 
sich der Besteuerungsanteil für jeden 
neuen Rentnerjahrgang in den Jahren 2006 
bis 2020 um jeweils 2 Prozentpunkte und 
sollte sich in den Jahren 2021 bis 2040 um 
jeweils 1 Prozentpunkt erhöhen (§ 22 Nr. 1 
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG). Mit dem 
Besteuerungsanteil wird die Rente nur im 
Jahr des Rentenbeginns und im zweiten 
Rentenbezugsjahr besteuert. Der Restbe-
trag im zweiten Jahr ist der persönliche 
Rentenfreibetrag, der dann zeitlebens un-
verändert steuerfrei bleibt. Ab dem dritten 
Jahr ist die Rente in voller Höhe nach Ab-
zug des persönlichen Rentenfreibetrages 
und des Werbungskosten-Pauschbetrages 
von 102 Euro steuerpflichtig. Neu: Ab 2023 
steigt der Besteuerungsanteil beginnend 
mit dem Rentnerjahrgang 2023 statt um 1 
Prozentpunkt nur noch um jährlich einen 
halben Prozentpunkt. Für den Rentnerjahr-
gang 2023 beträgt der Besteuerungsanteil 
also 82,5 Prozent. Für Neurentner, die im 
Jahre 2024 erstmals Rente beziehen, be-
trägt der Besteuerungsanteil jetzt 83 Pro-
zent des Rentenbetrages - statt 84 Prozent.

Versorgungsfreibetrag: Für Pensionen und 
bestimmte andere Versorgungsformen 
wird der Versorgungsfreibetrag gewährt. 
Dieser wird seit 2005 bis 2040 schrittweise 

für jeden neu in Ruhestand tretenden Jahr-
gang vermindert. Ab 2023 wird der Versor-
gungsfreibetrag langsamer abgeschmolzen 
als vorgesehen und dafür die Dauer der 
Abschmelzung bis 2058 verlängert. Begin-
nend mit dem Pensionärsjahrgang 2023 
wird der anzuwendende Prozentwert nicht 
mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Pro-
zentpunkten, sondern nur noch in jähr-
lichen Schritten von 0,4 Prozentpunkten 
verringert. Der Höchstbetrag sinkt ab dem 
Jahr 2023 statt um jährlich 60 Euro nur um 
jährlich 30 Euro und der Zuschlag zum Ver-
sorgungsfreibetrag statt um 18 Euro nur um 
jährlich 9 Euro.

Altersentlastungsbeträge: Für bestimmte 
Einkünfte wird nach Vollendung des 64. 
Lebensjahres der Altersentlastungsbe-
trag berücksichtigt (§ 24a EStG). Ebenso 
wie der Versorgungsfreibetrag wird auch 
der Altersentlastungsbetrag schrittweise 
vermindert. Ab 2023 wird der Altersentlas-
tungsbetrag langsamer abgeschmolzen als 
vorgesehen und dafür die Dauer von 2040 
auf 2058 verlängert. Das heißt, der anzu-
wendende Prozentwert wird nicht mehr in 
jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunk-
ten, sondern nur noch in jährlichen Schrit-
ten von 0,4 Prozentpunkten verringert. Der 
Höchstbetrag sinkt ab dem Jahr 2023 statt 
jährlich um 38 Euro nur um jährlich 19 Euro.
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